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A Zum Akkreditierungsverfahren 

Studiengang (Offizielle) Eng-
lische Überset-
zung  der Be-
zeichnung 

Beantragte 
Qualitätssie-
gel1 

Vorhergehende 
Akkreditierung 
(Agentur, Gül-
tigkeit) 

Betei-
ligte FA2 

Ba Digital Business Digital Business Euro-Inf® Label -- 07 

Vertragsschluss: 02.02.2021 

Antragsunterlagen wurden eingereicht am: 28.02.2021 

Auditdatum: 14.04.2021 

am Standort: Online 

 

Gutachtergruppe:  

Prof. Dr. Thomas Barton, Hochschule Worms 

Prof. Dr. Olaf Zukunft, HAW Hamburg 

Jan Froese, Kühne + Nagel 

Robert Raback, Fachhochschule Potsdam 

 

Vertreterin der Geschäftsstelle: Sophie Schulz  

Entscheidungsgremium: Akkreditierungskommission  

Angewendete Kriterien:  

European Standards and Guidelines i.d.F. vom 10.05.2015 

Allgemeine Kriterien der ASIIN i.d.F. vom 04.12.2014 

Fachspezifisch Ergänzende Hinweise (FEH) des Fachausschusses 07  – Wirt-

schaftsinformatik i.d.F. vom 08.12.2017 

 

 

                                                      
1 ASIIN: Siegel der ASIIN für Studiengänge; Euro-Inf® Label: Europäisches Informatiklabel 
2 FA: Fachausschuss für folgende Fachgebiete: FA 07 - Wirtschaftsinformatik 
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B Steckbrief des Studiengangs 

 

 

Für den Bachelorstudiengang Digital Business hat die Hochschule im Selbstbericht folgen-

des Profil beschrieben: 

„Der Bachelorstudiengang Digital Business ist am Herman Hollerith Lehr- und Forschungs-

zentrum (HHZ) am Standort Böblingen angesiedelt, welches in die Strukturen der Hoch-

schule Reutlingen, das Reutlingen Research Institute und die Fakultät Informatik eingebun-

den ist. Gemeinsam mit der Universität Stuttgart und weiteren Partnern aus Wissenschaft 

und Wirtschaft werden am HHZ relevante Teilfragen der digitalen Transformation in For-

schung und Lehre besetzt. Das HHZ greift mit seinen Studienprogrammen wichtige Innova-

tionsbereiche auf und verknüpft sie mit wesentlichen Perspektiven der aktuellen For-

schung. Es verfolgt dabei ausdrücklich einen interdisziplinären Ansatz und eine Verbindung 

von Informatik und der Anwendung von Informationstechnologien in unterschiedlichen Be-

reichen. 

Das Leitthema des Studiengangs ist die digitale Transformation in Wirtschaft und Gesell-

schaft. Durch den Studiengang wird im Sinne einer praxisorientierten Ausbildung eine Qua-

lifizierung für unterschiedliche Berufsbilder erreicht. Darüber hinaus vermittelt der Studi-

engang die Kompetenz für eine wissenschaftliche orientierte Lösung unternehmerischer 

Fragestellungen und legt damit die Grundlage für ein darauf aufbauendes Masterstudium. 

Dementsprechend handelt es sich bei dem Bachelorstudiengang Digital Business um einen 

interdisziplinären Studiengang, der sich mit der Entwicklung und Anwendung von Informa-

tionstechnologien im Kontext Digital Business befasst. Dazu werden Inhalte der Informatik 

mit Inhalten der Betriebswirtschaftslehre im Zusammenhang mit der Gestaltung digitaler 

                                                      
3 EQF = European Qualifications Framework 

a) Bezeichnung Bezeichnung 
(Originalsprache 
/ englische Über-
setzung) 

b) Vertiefungs-
richtungen 

c) Angestreb-
tes Niveau 
nach EQF3 

d) Studien-
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e) Dou-
ble/Joint 
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h) Aufnahme-
rhythmus/  
erstmalige Ein-
schreibung 

Digital Business, 
B.Sc 
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Geschäftsmodelle, der Entwicklung digitaler Schnittstellen mit unternehmerischen Interes-

sengruppen (z.B. Kunden, Gesellschaft, Politik) sowie der Modellierung und Umsetzung un-

ternehmensinterner Wertschöpfungsprozesse kombiniert. Der interdisziplinäre Charakter 

des Studiengangs wird durch zahlreiche Kooperationen mit Forschungseinrichtungen, in 

Forschungs- und Lehrprojekten sowie durch eine betriebliche Praxisphase mit Unterneh-

men verstärkt. Auf diesem Wege wird der stetige Austausch zwischen Forschung und Pra-

xis, die Anwendung von wissenschaftlich fundierten Methoden, das praxiserprobte Know-

How und die Erprobung neuer Methoden und Technologien gefördert. Außerdem finden 

Teile von Lehrveranstaltungen in den HHZ Laboren statt. Umfangreiche Projektangebote 

im Umfeld der HHZ Living Labs für Smart Retail, Smart Home, Smart Cities und Künstliche 

Intelligenz fördern Studierende ihre Lernergebnisse und Lerninhalte multimedial als Open 

Source bereitzustellen. Darüber hinaus erhalten Studierende die Möglichkeit der Teil-

nahme an Workshops mit Unternehmen oder engagieren sich während des Studiums in 

nationalen wie internationalen Forschungsprojekten. Die vielfältigen Kooperationen eröff-

nen den Studierenden verschiedene Möglichkeiten zur individuellen Profilbildung in rele-

vanten Teilbereichen des Digital Business.“ 
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C Bericht der Gutachter zum ASIIN Fachsiegel4  

1. Studiengang: Inhaltliches Konzept & Umsetzung 

Kriterium 1.1 Ziele und Lernergebnisse des Studiengangs (angestrebtes Kompetenzprofil) 

Evidenzen:  

 Studien- und Prüfungsordnung 

 Lernergebnisse-Module-Matrix 

 Diploma Supplement 

 Modulhandbuch 

 Selbstbericht 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

In der fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung hat die Hochschule für den Studien-

gang folgende Ziele verankert: 

„Der Bachelor-Studiengang Digital Business ist ein interdisziplinärer Studiengang, der sich 

mit der Entwicklung und Anwendung von Informationstechnologien im Kontext Digital Bu-

siness befasst. Dazu werden Inhalte der Informatik mit Inhalten der Betriebswirtschafts-

lehre im Zusammenhang mit der Gestaltung digitaler Geschäftsmodelle, der Entwicklung 

digitaler Schnittstellen mit unternehmerischen Interessengruppen (z.B. Kunden, Gesell-

schaft, Politik) sowie der Modellierung und Umsetzung unternehmensinterner Wertschöp-

fungsprozesse kombiniert. Das Leitthema des Studiengangs ist die digitale Transformation 

in Wirtschaft und Gesellschaft. Durch den Studiengang wird im Sinne einer praxisorientier-

ten Ausbildung eine Qualifizierung für unterschiedliche Berufsbilder erreicht. Darüber hin-

aus vermittelt der Studiengang die Kompetenz für eine wissenschaftliche orientierte Lö-

sung unternehmerischer Fragestellungen und legt damit die Grundlage für ein darauf auf-

bauendes Masterstudium.“ 

Neben der Erlangung von notwendigen Fachkompetenzen wird im Studiengang auch gro-

ßer Wert auf die Persönlichkeitsbildung gelegt, wie aus dem Selbstbericht hervorgeht. 

                                                      
4 Umfasst auch die Bewertung der beantragten europäischen Fachsiegel. Bei Abschluss des Verfahrens gelten 

etwaige Auflagen und/oder Empfehlungen sowie die Fristen gleichermaßen für das ASIIN-Siegel und das 
beantragte Fachlabel.  
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Hierzu sollen die Studierenden Kompetenzen in den Bereichen Teamfähigkeit, Didaktik, in-

terdisziplinäre Zusammenarbeit sowie in Bezug auf die praxisorientierte Kommunikation 

und Darstellung komplexer Problemstellungen und deren Lösungen erwerben. Besonders 

durch die projekt- und praxisorientierte Ausrichtung des Studiengangs wie auch das Praxis-

semester sollen das selbstständige Denken, Entscheiden und Handeln der Studierenden als 

wesentlicher Beitrag sowohl zur Persönlichkeitsentwicklung als auch zu einer wissenschaft-

lichen sowie berufsqualifizierenden Befähigung gefördert werden. Durch den Wahlpflicht-

bereich sollen eine individuelle Profilbildung und die Weiterentwicklung interdisziplinärer 

Fähigkeiten ermöglicht werden.  

Zur Erlangung der dargelegten Qualifikationsziele dienen die folgenden übergeordneten 

Lernergebnisse, welche gesamthaft das Abschlussniveau definieren: 

 Formale Methoden, algorithmisches und mathematisches Wissen, Anwendung auf 

Softwareentwicklung und die Entwicklung von Softwareprodukten  

 Konzepte, Methoden und Technologien der Betriebswirtschaft und Informatik bei 

Analyse, Konzeption und Implementierung, Modellierung von Unternehmen und 

Systemen  

 Ökonomisches Wissen und Handeln, betriebswirtschaftliche Kernkonzepte in der 

Digitalisierung von Organisationen  

 Praktische Umsetzung theoretischer Konzepte, projektorientierte Lehre, Praktika in 

Organisationen  

 Schlüsselqualifikationen, Didaktik, wissenschaftliche Methoden, Unternehmertum, 

integrale Anwendung und fachübergreifende Kompetenzen“ 

Die Gutachter halten fest, dass die Hochschule Qualifikationsziele definiert hat, die sich 

eindeutig auf die Qualifikationsstufe 6 des Europäischen Qualifikationsrahmens beziehen 

und sowohl fachliche Aspekte als auch die wissenschaftliche Befähigung der Studierenden 

berücksichtigen. Darüber hinaus werden persönlichkeitsbildende Aspekte und das Be-

wusstsein für gesellschaftliches Engagement als Studienziele benannt. Insbesondere durch 

die in das Curriculum integrierten Projekte und das obligatorische Praxissemester werden 

neben den fachlichen Kompetenzen auch realitätsgetreu persönliche und soziale Kompe-

tenzen wie Teamfähigkeit, Kommunikation, und eigenständiges wissenschaftliches Arbei-

ten vermittelt. Allerdings stellen die Gutachter fest, dass die übergeordneten Qualifikati-

onsziele des Studiengangs noch nicht ausreichend programmspezifisch formuliert sind. Aus 

diesem Grund erscheint die Abgrenzung des Studiengangs von anderen inhaltlich benach-
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barten Studiengängen, speziell der Wirtschaftsinformatik, zunächst nicht ganz nachvoll-

ziehbar. In den Gesprächen erläutern die Programmverantwortlichen, dass „Digital Busi-

ness“ konkret die Anwendung digitaler Technologien wie digitale Geschäftsmodelle und 

digitale Transformation fokussiert. Zwar werden diese Themen in der klassischen Wirt-

schaftsinformatik auch adressiert, dennoch geht es im Bereich Digital Business etwas we-

niger um den Betrieb, sondern vielmehr um den Transformationsgedanken, welcher in der 

Wirtschaftsinformatik deutlich schwächer abgebildet ist. Somit stehen im Bereich Digital 

Business die Verknüpfung der Informatik und der Geschäftsprozesse, die Entrepreneurship 

und die Digitalisierung klar im Vordergrund, während diese Themen in der Wirtschaftsin-

formatik nicht in dem Ausmaß behandelt werden. Digital Business ist damit sozusagen als 

Teilbereich der Wirtschaftsinformatik zu betrachten, der die softwareintensiven Aspekte 

der Wirtschaftsinformatik ins Zentrum rückt. Ziel ist es deshalb auch, dass speziell in diesem 

Bereich neue Berufsfelder entstehen, die sehr nah am Unternehmen orientiert und ganz 

speziell auf Innovationsprozesse und IT, Software und Startups ausgerichtet sind und den 

Transformationsprozess als solchen fokussieren. Die Gutachter können nach den ausführ-

lichen Erläuterungen der Programmverantwortlichen nachvollziehen, dass es durchaus ein-

deutige Unterschiede zu einem klassischen Wirtschaftsinformatik-Studiengang gibt. Ge-

rade deshalb und auch um den Studiengang von der klassischen Wirtschaftsinformatik auch 

nach außen hin abzuheben, ist es aus ihrer Sicht dringend erforderlich, die Qualifikations-

ziele entsprechend zu stärken und das Profil des Studiengangs eindeutig herauszuarbeiten. 

Auch im Diploma Supplement, das detailliert Auskunft über den Studienabschluss geben 

soll, müssen die programmspezifischen Ziele aufgeführt sein.  

Insgesamt bewerten die Gutachter die Profilierung im fachlichen Bereich und die damit 

einhergehende regionale Verbundenheit der Hochschule durchaus positiv und sie sind 

überzeugt, dass der Bedarf für die Einrichtung eines solchen Studiengangs definitiv gege-

ben ist und sich die Studierenden bzw. späteren Absolvent*innen aufgrund des besonderen 

und innovativen Konzepts einer großen Nachfrage am Arbeitsmarkt erfreuen werden. 

Kriterium 1.2  Studiengangsbezeichnung 

Evidenzen:  

 Studien- und Prüfungsordnung  

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter: 

Die Gutachter stellen fest, dass die Studiengangsbezeichnung den Inhalt und die angestreb-

ten Ziele des Studiengangs reflektiert. Auf Nachfrage, warum man sich für einen deutschen 
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Studiengangstitel entschieden hat, obwohl der Studiengang nahezu ausschließlich auf 

Deutsch durchgeführt wird, entgegnen die Programmverantwortlichen, dass es sich bei 

„Digital Business“ um einen in der Wirtschaft inzwischen hoch etablierten Begriff handelt, 

sodass die Verwendung einer deutschen Übersetzung nicht zielführend gewesen wäre. Dies 

ist für die Gutachter nachvollziehbar. 

Kriterium 1.3  Curriculum 

Evidenzen:  

 Studienverlaufsplan 

 Lernergebnisse-Module-Matrix  

 Studien- und Prüfungsordnung 

 Modulhandbuch 

 Selbstbericht 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

In den ersten beiden Studiensemestern steht die Vermittlung informatischer, betriebswirt-

schaftlicher sowie mathematischer Grundlagen im Vordergrund. Dies wird durch die Aus-

bildung in übergreifende Schlüsselqualifikationen in den Modulen „Wissenschaftliche Me-

thoden“, „Entrepreneurship“ und „Didaktik“ deutlich. Softwareintensive Informatik-Mo-

dule wie „Grundlagen der Informatik“ im ersten Semester oder „Software Architektur“ im 

zweiten Semester werden durch eine Programmierausbildung unterstützt. Das dritte Se-

mester legt den Schwerpunkt auf Konzepte und Modellierungen. Die Module „Geschäfts-

modelle“ und „Business Process Management“ komplementieren sich im Bereich der Pro-

zesskonzepte von Unternehmen. Das Modul „Service Engineering“ soll die Perspektive auf 

Ökosysteme erweitern, in denen Unternehmen sich kooperativ ergänzen. Schließlich wird 

im Modul „Enterprise Architektur“ die IT Modellierung von Unternehmen vermittelt. Das 

vierte Semester soll die wissenschaftliche und technische Ausbildung in relevanten Fach-

gebieten der Ausführung von digitalen Geschäftsmodellen verstärken. Dies ist das Ziel der 

Module „Big Data Analytics“, „Cloud Computing“ und „User Experience“. Das fünfte Semes-

ter bildet die Praxisphase und soll wesentlich die Befähigung zu einer qualifizierten Er-

werbstätigkeit unterstützen. Im sechsten Semester werden mit den Modulen „Internet of 

Things“ und „Machine Learning“ zwei technische Schwerpunkte in den Vordergrund ge-

stellt, die die Evolution digitaler Geschäftsmodelle dominieren werden. Ergänzt und inten-
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siviert werden die Inhalte der Basismodule jeweils durch das Praxisprojekt im zweiten, drit-

ten, vierten und sechsten Semester. Im abschließenden siebten Semester ist neben vier zu 

absolvierenden Wahlpflichtmodulen die Bachelor Thesis zu erstellen. 

Die Basismodule im Bachelorstudiengang Digital Business haben einen Umfang von 5 ECTS-

Punkten. Eine Ausnahme bildet das Praxisprojekt im zweiten, dritten, vierten und sechsten 

Semester, welches jeweils einen Umfang von 10, 15 oder 20 ECTS-Punkten aufweist. Zu-

sätzlich überschreiten das berufspraktische Semester und die Bachelorarbeit den durch-

schnittlichen Umfang von 5 ECTS-Punkten. In jedem Semester sind höchstes sechs Module 

vorgesehen. Darüber hinaus bestehen die Module aus einer einzigen Lehrveranstaltung. 

Hierdurch soll das Curriculum übersichtlich sein und damit die Studierbarkeit verbessert 

werden.  

Die Gutachter halten fest, dass der Studiengang sinnvoll zusammengestellte Lehreinheiten 

beinhaltet. Alle Module werden innerhalb eines Semesters abgeschlossen. Die Gutachter 

sind insbesondere von der Kooperation der Studierenden und der Lehrenden mit den regi-

onalen Unternehmen überzeugt. Die Studierenden haben die Möglichkeit, die Kontakte der 

Lehrenden zu nutzen und so ihre Praktika und Abschlussarbeiten in unterschiedlichen Un-

ternehmen zu absolvieren.  

Die Gutachter betonen allerdings, dass die noch zu unspezifisch formulierten Qualifikati-

onsziele dazu führen, dass das Gesamtkonzept des Studiengangs, speziell die Gewichtung 

und zeitliche Anordnung der Module, noch nicht in Gänze nachvollziehbar sind. Sie sind 

auch im Nachgang zur Online-Begehung noch nicht überzeugt, dass die Ziele des Studien-

gangs mit dem vorliegenden Curriculum vollständig erreicht werden können. Dies bezieht 

sich insbesondere auch auf die einzelnen Modulziele und Lernergebnisse, die den Gutach-

tern teilweise (auch aufgrund der Anordnung der Module) sehr ambitioniert erscheinen. 

Zunächst erscheint das Modul „Didaktik“, das bereits im ersten Semester vorgesehen ist, 

ungewöhnlich und dessen Beitrag zum Curriculum unklar. In den Gesprächen erfahren die 

Gutachter, dass dieses Modul als Resultat einer Umfrage an Unternehmen eingeführt 

wurde. Diese fordern zunehmend mehr Absolvent*innen, die in der Lage sind, ihre Arbeit 

und die Ergebnisse dieser angemessen zu kommunizieren. Daher sollen in dem Modul vor 

allem Schlüsselqualifikationen, allen voran eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, 

vermittelt werden. Weiterhin soll das Modul insbesondere als Grundlage für die projekt-

orientiere Lehre dienen, da in den Projekten ein intensiver Austausch der Studierenden 

untereinander und mit Praxispartnern gefordert wird. Weiterhin ist nicht nachvollziehbar, 

warum das Modul „Software-Architektur“ im Studienverlaufsplan bereits im zweiten Se-

mester vorgesehen ist und wie zu diesem sehr frühen Zeitpunkt die für dieses Modul for-

mulierten Lernziele vollständig erreicht werden können. Beispielsweise sollen die Studie-
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renden in der Lage sein, eigenständig Architekturen zu entwerfen und bestehende Archi-

tekturen zu transformieren. Für die Gutachter ist fraglich und schwer vorstellbar, dass die 

Studierenden nach nur einem Jahr über diese Fähigkeiten verfügen werden. Die gleichen 

Bedenken bleiben bei den Gutachtern mit Blick auf die Module „Software Algorithmen“ 

und „Praxisprojekt Softwareentwicklung“ bestehen, die ebenfalls im zweiten Semester be-

legt werden. Die Studierenden sollen am Ende des zweiten Semesters in der Lage sein, sou-

verän mit einer Programmiersprache umzugehen, was den Gutachtern nicht realistisch er-

scheint. Daher sehen sie eine gründliche Überprüfung der Programmverantwortlichen, ob 

und wie alle Modulziele zum vorgesehenen Zeitpunkt und durch die vorgesehenen Inhalte 

tatsächlich erreicht werden können, als unumgänglich an. Bezüglich des Moduls „Didaktik“ 

wäre aus Gutachtersicht zumindest eine Umbenennung des Moduls erstrebenswert, da 

dieses nach deren Verständnis eben nicht die Didaktik als solche, d.h. die Theorie des Leh-

rens und Lernens, adressiert, sondern vielmehr die Vermittlung von Kommunikationsstärke 

in den Fokus stellt.   

Weiterhin diskutieren die Gutachter mit den Programmverantwortlichen intensiv, ob die 

notwendigen Grundlagen im vorliegenden Curriculum ausreichend berücksichtigt und ver-

ankert sind. Ausgangspunkt für diese Diskussion war zum einen, dass für die Vermittlung 

der informatischen und mathematischen Grundlagen jeweils nur ein spezifisches Modul 

vorgesehen ist („Grundlagen der Informatik“ und „Mathematik“) und diese somit den glei-

chen Stellenwert haben, wie beispielsweise das zuvor erwähnte Modul „Didaktik“. Ande-

rerseits vermissen die Gutachter jegliche Grundlagen im Bereich Datenbankentwicklung 

und -anwendung, obwohl diese im Bereich Digital Business von zentraler Bedeutung sind. 

Die Programmverantwortlichen berichten, dass bei der Gestaltung des Curriculums auf die 

Grundlagen tatsächlich kein Fokus gerichtet wurde, betonen aber, dass in verschiedenen 

anderen Modulen ebenfalls relevante Grundlagen abgedeckt werden. So werden mathe-

matische Grundlagen etwa im Modul „Grundlagen der Informatik“, vermittelt, während 

Grundlagen im Bereich Datenbanken unter anderem im Modul „Cloud Computing“ abge-

deckt werden. Die Gutachter können zwar grundsätzlich nachvollziehen, dass Grundlagen 

nicht ausschließlich in eigens dafür vorgesehenen Modulen vermittelt werden können. 

Dennoch regen die Gutachter an, diese im Curriculum rechtzeitig und nicht – wie beispiels-

weise im Fall der Datenbanken – erst in den höheren Semestern abzudecken. Die gelehrten 

Grundlagen, die teilweise auch in anderen Modulen aufgegriffen werden, sollten überdies 

in den entsprechenden Modulbeschreibungen aufgenommen werden.  

Schließlich diskutieren die Gutachter mit den Programmverantwortlichen auch intensiv die 

eher ungewöhnliche Gestaltung des siebten Semesters, in dem neben der Bachelorarbeit 

noch vier Wahlpflichtmodule vorgesehen sind. Aufgrund dieser Zusammenstellung der Mo-

dule wird die Bachelorarbeit mit 10 ECTS-Punkten vergleichsweise gering gewichtet. Auf 
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ein formales Kolloquium wurde ganz verzichtet, was aus Gutachtersicht bedauerlich ist. Die 

Gutachter erfahren, dass die vier Wahlpflichtfächer auf Wunsch der Studierenden im sieb-

ten Semester integriert wurden, welchen damit die Möglichkeit eingeräumt werden soll, 

zum Ende des Studiums die eigenen Interessenschwerpunkte nochmals deutlich zu fokus-

sieren. Außerdem wird in den Wahlpflichtmodulen erneut ein besonderer Bezug zur Praxis 

hergestellt. Auch wenn die Gutachter dies grundsätzlich nachvollziehen können, bedauern 

sie dennoch, dass die Bachelorarbeit mit nur 10 ECTS-Punkten einen recht kleinen Stellen-

wert im Curriculum einnimmt, insbesondere auch im Vergleich mit den vier Praxisprojek-

ten, von denen zwei einen deutlich größeren Umfang aufweisen (15 und 20 ECTS-Punkte). 

Den Gutachtern erscheint dies auch deshalb etwas widersprüchlich, als dass im Studien-

gang neben der praxisnahen Ausrichtung vor allem auch auf die wissenschaftliche Ausbil-

dung ein zentraler Fokus gerichtet werden soll. Die Gutachter würden es daher sehr begrü-

ßen, wenn die Bachelorarbeit im Curriculum einen größeren Raum einnehmen würde, in 

dem das Modul „Bachelor Thesis“ so umstrukturiert wird, dass die dafür vorgesehenen 

Lernziele (z. B. umfassende Methodenkompetenz, eigenständiges wissenschaftliches Ar-

beiten, schlüssige Argumentation oder angemessene Kommunikation der Forschungser-

gebnisse) besser erreicht werden können. 

Kriterium 1.4  Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

Evidenzen:  

 Allgemeine Auswahlsatzung der Hochschule 

 Fachspezifische Auswahlsatzung 

 Selbstbericht 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Die Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang sind in der fachspezifischen Auswahlsat-

zung geregelt. Übergeordnete Regelungen für alle Studiengänge finden sich in der allge-

meinen Auswahlsatzung der Hochschule Reutlingen.  

Für die Zulassung zum vorliegenden Studiengang wird eine Hochschulzugangsberechtigung 

vorausgesetzt. In § 5 der Satzung über die Auswahlkriterien für Bachelorstudiengänge ist 

festgelegt, dass zur Vergabe eines Studienplatzes eine Einordnung des Bewerbers oder der 

Bewerberin in eine Rangliste vorgenommen wird. Die Bildung der Rangliste je Studiengang 

erfolgt anhand folgender Kriterien: die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechti-

gung und eine ggf. abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare berufliche Tätig-
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keiten (z.B. Bankkaufmann/Bankkauffrau oder Mediendesigner/in). Der Rangplatz be-

stimmt sich zunächst nach der ausgewiesenen Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-

berechtigung. Kann eine Bewerberin oder ein Bewerber eine Berufsausbildung oder ver-

gleichbare berufliche Tätigkeiten nachweisen, wird bei der Ermittlung des Rangplatzes von 

der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung ein Bonus von 0,2 abgezogen. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rienblock 1: 

Im Zuge der Stellungnahme legt die Hochschule eine überarbeitete Studien- und Prüfungs-

ordnung vor, in der die Qualifikationsziele deutlich geschärft wurden. Das Studiengangs-

profil wurde eindeutig herausgearbeitet und weist nun eine klare Abgrenzung zur Wirt-

schaftsinformatik auf. Dazu trägt insbesondere die Fokussierung des Studiengangs auf soft-

wareintensive Aspekte in der Wirtschaftsinformatik bei. Die Qualifikationsziele wurden im 

Diploma Supplement verankert. 

In ihrer Stellungnahme stellt die Hochschule dar, dass im Zuge der Schärfung der Qualifika-

tionsziele auch Anpassungen am Gesamtkonzept und der Gewichtung bzw. Anordnung ein-

zelner Module vorgenommen wurden. Dies umfasst eine gründliche Überprüfung und An-

passung der Modulziele und Lernergebnisse. Darüber hinaus wurden Änderungen bei der 

Bezeichnung und Anordnung einzelner Module vorgenommen. Das Modul „Didaktik“ wird 

nun als „Kommunikationskompetenz“ bezeichnet. Das Modul „Software Architektur“ 

wurde hinsichtlich der Modulziele überarbeitet und im Studienverlauf auf einen späteren 

Zeitpunkt gelegt. Die Module „Software Algorithmen“ und „Praxisprojekt Softwareentwick-

lung“ wurden im zweiten Semester belassen, jedoch im Hinblick auf die Ziele und Inhalte 

der einzelnen Module überprüft. Eine weitere Optimierung der Studieninhalte bezieht sich 

auf die Vermittlung der notwendigen Grundlagen. Die Vermittlung der Grundlagen in den 

Bereichen Informatik und Mathematik wird durch eine Wiederholung und Übernahme ent-

sprechender Inhalte in die projektorientierten Module gestärkt. Darüber hinaus wurden 

Inhalte zum Thema Datenbankentwicklung und -anwendung in unterschiedliche Module 

integriert. Der Umfang der Bachelorarbeit wurde von 10 auf 12 ECTS-Punkte angehoben, 

damit die vorgesehenen Lernziele (umfassende Methodenkompetenz, eigenständiges wis-

senschaftliches Arbeiten, schlüssige Argumentation, angemessene Kommunikation der 

Forschungsergebnisse) besser erreicht werden können. Außerdem wurde zusätzlich ein Ba-

chelor-Kolloquium im Umfang von 3 ECTS-Punkten eingeführt. Die Anzahl der Wahlfächer 

wurde im Gegenzug auf drei Module reduziert. Die Gutachter würdigen die sehr gründliche 

Auseinandersetzung mit dem Modulkonzept und den Modulzielen und erachten die durch-

geführten Überarbeitungen als sinnvoll und zielführend. Nach Auffassung der Gutachter 
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hat sich durch die inhaltlichen Anpassungen ein in sich stimmiges Studiengangskonzept er-

geben. Die einzelnen Module tragen nun eindeutig zur Erreichung der übergeordneten 

Qualifikationsziele bei, die Modulziele sind erreichbar und die für die Gesamtqualifikation 

erforderlichen Kompetenzen werden vermittelt. 

Die Gutachter bewerten Kriterium 1 abschließend als vollständig erfüllt. 

2. Studiengang: Strukturen, Methoden & Umsetzung 

Kriterium 2.1  Struktur und Modularisierung 

Evidenzen:  

 Modulhandbuch 

 Lernergebnisse-Module-Matrix  

 Studien- und Prüfungsordnung 

 Selbstbericht 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter: 

Die Regelstudienzeit des Bachelorstudiengangs Digital Business beträgt sieben Semester, 

in denen insgesamt 210 ECTS-Punkte erworben werden.  Die Regelstudienzeit ist in der 

Studien- und Prüfungsordnung des Studiengangs festgelegt. Der Studiengang kann aus-

schließlich in Vollzeit studiert werden. 

Der zu akkreditierende Studiengang ist vollständig modularisiert. Jedes Modul umfasst zeit-

lich und thematisch abgegrenzte Studieninhalte und ist inhaltlich so bemessen, dass es je-

weils in einem Semester vermittelt werden kann.  Die Module haben grundsätzlich einen 

Umfang von 5, 10, 15 oder 20 ECTS-Punkten. Detaillierte Darstellungen der einzelnen Mo-

dule sind dem Modulhandbuch zu entnehmen.  

Die Praxisphase im fünften Semester dient als ein fester Bestandteil des Curriculums, in der 

die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen gegen die Anforderungen des Praxispart-

ners und allgemeinen Berufsalltags abgleichen. Die Hochschule übernimmt dabei die fach-

lich-inhaltliche und strukturelle Qualitätsverantwortung. Die verpflichtende Praxisphase 

wird von den Gutachtern als wichtige Maßnahme bewertet, um den Studierenden einen 

reibungslosen Übergang in die Berufstätigkeit zu gewährleisten. 
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Im fünften und siebten Semester des Bachelorstudiengangs Digital Business ist ein Mobili-

tätsfenster vorgesehen, das den Studierenden die Möglichkeit gibt, an einer von mehr als 

200 europäischen und außereuropäischen Partneruniversitäten ein Auslandssemester zu 

absolvieren, von denen viele exklusive Vereinbarungen bzw. Kooperationen mit der Hoch-

schule Reutlingen geschlossen haben. Das fünfte Fachsemester ist als berufspraktisches Se-

mester für einen Auslandsaufenthalt bzw. für ein Praktikum im Ausland geeignet. Darüber 

hinaus bietet sich das siebte Semester mit der Bachelorarbeit und einer Auswahl an flexib-

len Wahlfächern für den Auslandsaufenthalt an. Die Gutachter gewinnen im Rahmen der 

Online-Begehung den Eindruck, dass die Internationalisierung an der Hochschule eine zent-

rale Rolle spielt und geeignete Strukturen geschaffen wurden, die es den Studierenden er-

möglichen, einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Das fünfte Semester erscheint den 

Gutachtern als Mobilitätsfenster sinnvoll; das siebte Semester erachten die Gutachter als 

weniger geeignet für einen Auslandsaufenthalt, da die Arbeitsbelastung in diesem Semes-

ter recht hoch ist. Die Studierenden bestätigen, dass ein Auslandsaufenthalt grundsätzlich 

in Regelstudienzeit möglich ist, dass eine sehr gute Anrechnungspraxis vorliegt und es gute 

Beratungs- und Informationsangebote gibt. Einige der Studierenden geben an, ihren Aus-

landsaufenthalt in einem zusätzlichen Semester absolviert zu haben. Dies lässt sich aller-

dings auf persönliche Gründe und auf die Berufstätigkeit vieler Studierender neben dem 

Studium zurückführen. Durch die zahlreichen Kooperationen mit ausländischen Partner-

hochschulen und den definierten Anerkennungsregelungen sehen die Gutachter gute all-

gemeine Rahmenbedingungen für die studentische Mobilität. 

Kriterium 2.2  Arbeitslast & Kreditpunkte für Leistungen 

Evidenzen:  

 Modulhandbuch 

 Studien- und Prüfungsordnung 

 Selbstbericht 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter: 

Der Bachelorstudiengang Digital Business ist mit einem Kreditpunktesystem ausgestattet, 

das auf dem studentischen Arbeitsaufwand beruht und die Vergabe von ECTS-Punkten vor-

sieht. Die von der Hochschule vergebenen Leistungspunkte (LP) für erfolgreich absolvierte 

Prüfungen entsprechen dem European Credit Transfer System (ECTS). Der Studiengang 

weist bis zum Abschluss 210 ECTS-Punkte auf. Einem ECTS-Punkt legt die Hochschule dabei 

gemäß § 2 der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 30 Arbeitsstunden zu Grunde.  
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Für jedes Modul sind ECTS-Punkte sowie die Bedingungen für deren Erwerb festgelegt. Die 

Zuordnung von ECTS-Leistungspunkten zu jedem Modul ergibt sich aus der fachspezifi-

schen Studien- und Prüfungsordnung des Studiengangs. In dem Bachelorstudiengang sind 

pro Semester höchstens sechs Module im Umfang von je 5 ECTS zu belegen, also insgesamt 

30 ECTS. Dies führt aufgrund der hinterlegten Prüfungsformen zu einer Prüfungsbelastung 

von maximal drei Klausuren pro Semester.  

Der vorgesehene Arbeitsaufwand für die einzelnen Module sowie für die Semester er-

scheint den Gutachtern angesichts der jeweiligen Modulziele und Inhalte grundsätzlich re-

alistisch, was auch von den Studierenden bestätigt wird. Eine Ausnahme bildet das Modul 

„Bachelor Thesis“, bei dem die vorgesehenen Kreditpunkte nicht mit dem anfallenden Ar-

beitsaufwand übereinstimmen, da die Hochschule für 10 ECTS-Punkte einen Arbeitsauf-

wand von 900 Stunden berechnet. Bei den zugrunde gelegten 30 Stunden pro ECTS-Punkt 

würde die Arbeitslast bei 10 ECTS-Punkten allerdings nur bei 300 Stunden liegen. Hier müs-

sen die Kreditpunkte und die Arbeitslast zwingend in Übereinstimmung gebracht werden. 

Außerdem sind im siebten Semester neben der Bachelorarbeit weitere vier Wahlpflichtfä-

cher vorgesehen, was den Arbeitsaufwand zusätzlich erhöht. 

Kriterium 2.3  Didaktik 

Evidenzen:  

 Modulhandbuch 

 Studien- und Prüfungsordnung 

 Selbstbericht 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter: 

Die Gutachter können sich überzeugen, dass in dem Studiengang vielfältige Lehr- und Lern-

formen zum Einsatz kommen, die entsprechend der zu erwerbenden Kompetenzen ausge-

wählt werden. Als Lehrformen nutzt die Hochschule insbesondere den Unterricht in Form 

einer Vorlesung, die durch Übungen oder praktische Arbeiten ergänzt wird. Andere Lehr-

formen sind Projektarbeiten. Zusätzlich ist ein Praktikum vorgesehen, das sich über ein gan-

zes Semester erstreckt.  Besonders begrüßt das Gutachtergremium auch die ins Curriculum 

integrierten Projekte, durch die einerseits ein studierendenzentriertes didaktisches Kon-

zept bedient wird und andererseits die Möglichkeit eingeräumt wird, die theoretischen 

Kenntnisse konkret anzuwenden. Dadurch werden die Studierenden kontinuierlich an pra-

xisrelevante und realitätsnahe Fragestellungen herangeführt und somit nach Auffassung 
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der Gutachtergruppe sehr gut auf das anschließende Berufsleben vorbereitet. Auch die 

Möglichkeit, eigene Schwerpunkte durch fachspezifische Wahlfächer zu setzen, bewerten 

die Gutachter positiv.  

Kriterium 2.4  Unterstützung & Beratung 

Evidenzen:  

 Selbstbericht 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter: 

Die Gutachter nehmen zur Kenntnis, dass an der Hochschule ein sehr freundlicher und res-

pektvoller Umgang untereinander herrscht und dass Menschen aus allen Gesellschafts-

gruppen und Lebenslagen willkommen sind, um gemeinsam zu lernen. Den Studierenden 

stehen im Rahmen der allgemeinen Studienberatung diverse Beratungs- und Betreuungs-

angebote zur Verfügung. Darüber hinaus hat die Hochschule sämtliche Maßnahmen zur 

Förderung von Geschlechtergerechtigkeit und zum Nachteilsausgleich festgesetzt hat und 

entwickelt diese kontinuierlich weiter.  

Für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen gibt es eigene An-

sprechpartner*innen, die sie in allen relevanten Fragen des Studiums beraten. Regelungen 

zum Nachteilsausgleich für die betroffenen Studierenden sind in § 17 der Allgemeinen Stu-

dien- und Prüfungsordnung verankert. Dort ist festgelegt, dass Studierenden, die durch län-

ger andauernde oder ständige körperliche Beeinträchtigung die vorgesehenen Prüfungs-

leistungen nicht erbringen können, eine angepasste Form zur gleichwertigen Erbringung 

der Prüfungsleistungen gewährt werden kann. Des Weiteren ist in §18 festgelegt, dass Stu-

dierenden in Eltern- oder Pflegezeit eine Verlängerung der Studienzeit gewährt wird. Einer 

der Studierenden lobt den sehr guten Nachteilsausgleich an der Hochschule. Er selbst leidet 

unter einer Schwerhörigkeit und berichtet den Gutachtern, dass er stets auf besondere Un-

terstützungsangebote zurückgreifen kann und dadurch sehr gut in den Studienalltag inte-

griert ist, ohne durch seine körperliche Einschränkung in irgendeiner Art und Weise be-

nachteiligt zu werden. Dies begrüßen die Gutachter nachdrücklich. 

Die Hochschule Reutlingen fördert die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 

an der Wissenschaft sowie familienfreundliche Rahmenbedingungen für Berufstätige und 

Studierende. Im Struktur- und Entwicklungsplan der Hochschule Reutlingen werden die be-

reits erfolgreich umgesetzten Maßnahmen zur Gleichstellung dokumentiert und weiterge-

hende Maßnahmen beschrieben, wie den Herausforderungen der Gleichstellung und 
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Diversität in Zukunft begegnet werden soll. So wurden der Hochschule die Zertifikate „Fa-

miliengerechte Hochschule“ und „Vielfalt gestalten“ verliehen sowie dauerhafte Stellen für 

eine Gleichstellungsreferentin und einer Mitarbeiterin für die Servicestelle Familie geschaf-

fen. Darüber hinaus ist die Hochschule seit 2014 Unterzeichnerin der „Charta der Vielfalt“, 

Mitglied des Netzwerks „Familie in der Hochschule“ sowie erfolgreich vom Stifterverband 

für die deutsche Wissenschaft auditiert. Nicht zuletzt beteiligt sich die Hochschule an der 

Kampagne „Zieh einen Schlussstrich!“, die sich für ein respektvolles Miteinander und gegen 

sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen in Baden-Württemberg einsetzt. 

Trotz dieser Maßnahmen informiert die Hochschule Reutlingen in ihrem Selbstbericht 

transparent darüber, dass weiteres Potential zur Förderung der Gleichstellung identifiziert 

wurde. Eine weitere Sensibilisierung für das Thema Chancengleichheit, Fortbildungsmaß-

nahmen im Bereich „Frauen in Führungspositionen“, die Aufnahme von Themen im Bereich 

Gleichstellung und Diversität in den Studiengängen sollen weiterhin ausgebaut werden. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rienblock 2: 

Im Zuge der Stellungnahme hat die Hochschule das Modul „Bachelor Thesis“ dahingehend 

umstrukturiert, dass es nun 12 ECTS-Punkte und einen Arbeitsaufwand von 360 Stunden 

vorsieht, sodass die Kreditpunkte und der angegebene Workload nun übereinstimmen. 

Darüber hinaus wurde ein Bachelor-Kolloquium mit 3 ECTS zusätzlich eingeführt. Die An-

zahl der Wahlfächer wurde auf drei Module reduziert. Die Gutachter begrüßen die rasche 

Neugestaltung des siebten Semesters nachdrücklich. 

Die Gutachter bewerten Kriterium 2 abschließend als vollständig erfüllt. 

3. Prüfungen: Systematik, Konzept & Ausgestaltung 

Kriterium 3  Prüfungen: Systematik, Konzept & Ausgestaltung 

Evidenzen:  

 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge 

der Hochschule Reutlingen 

 Studien- und Prüfungsordnung 

 Modulhandbuch  

 Selbstbericht 

 Auditgespräche 
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Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter: 

Die in den Studiengängen eingesetzten Prüfungsformen werden in § 6 Abs. 1 der allgemei-

nen Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule 

Reutlingen vorgegeben. Die inhaltliche Ausgestaltung der Module liegt in der Verantwor-

tung der Modulverantwortlichen, sodass diese auch entscheiden, durch welche Prüfungs-

formen die in den jeweiligen Modulen zu erlangenden Kompetenzen am besten überprüft 

werden können. Die modulspezifischen Prüfungsleistungen der einzelnen Module werden 

in der jeweiligen fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung ausgewiesen, um sie für 

die Studierenden transparent zu machen. Als häufigste Prüfungsform werden in dem Ba-

chelorstudiengang Digital Business Projekt- und Hausarbeiten eingesetzt. Weitere Prü-

fungsformen sind schriftliche Klausuren, Referate und sonstige Prüfungsformen (continous 

assessment, Bachelorarbeit, Praktikum). Die Gutachter stellen fest, dass die vorgesehenen 

Prüfungsformen zu den einzelnen Modulen eine aussagekräftige Überprüfung der erreich-

ten Lernergebnisse ermöglichen. Die ausgewogene Mischung aus unterschiedlichen Prü-

fungsformen bewerten die Gutachter sehr positiv. Des Weiteren loben die Gutachter den 

Umfang, in dem die Rahmenbedingungen für das Abhalten von Prüfungen während der 

COVID-19-Pandemie angepasst wurden. Um E-Prüfung anbieten zu können, wurde die All-

gemeine Studien- und Prüfungsordnung angepasst.   

Die Module werden mit nur einer Prüfung abgeschlossen. Die Prüfungen finden im offiziel-

len Prüfungszeitraum der Hochschule Reutlingen, in der Regel im Zeitraum von 10 Tagen 

direkt nach dem Ende der Vorlesungen eines Semesters, statt. Die anderen Prüfungsfor-

men finden begleitend zu den Lehrveranstaltungen oder an einzelnen Terminen während 

der Vorlesungszeit statt. Die Prüfungen werden so terminiert, dass nicht mehrere an einem 

Tag stattfinden. Wiederholungsprüfungen finden in jedem Semester statt, d.h. jede schrift-

liche Prüfung wird jedes Jahr mindestens zweimal angeboten. Die Wiederholungsprüfun-

gen werden entweder in der Vorlesungszeit oder in der vorlesungsfreien Zeit des auf die 

betreffende Veranstaltung folgenden Semesters abgehalten. Da pro Semester höchstens 

sechs Module im Umfang von je 5 ECTS zu belegen sind, müssen die Studierenden aufgrund 

der hinterlegten Prüfungsformen zumeist drei Prüfungen pro Semester absolvieren. Dies 

erscheint aus Sicht der Gutachter angemessen. Zudem können sie sich in dem Gespräch 

mit den Studierenden davon überzeugen, dass sichergestellt wird, dass nicht mehr als eine 

Prüfung pro Tag geschrieben wird. Die Studierenden sind grundsätzlich mit der Modulstruk-

tur wie auch der Prüfungsbelastung und -organisation zufrieden. 

Die Gutachter verschaffen sich anhand einiger Beispiele aus verwandten Studiengängen 

einen Eindruck über die Qualität und Kompetenzorientierung schriftlicher Klausuren und 

Abschlussarbeiten und kommen zu dem Ergebnis, dass die abgeprüften Inhalte dem jewei-

ligen angestrebten Leistungsniveau entsprechen. 
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Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rienblock 3: 

Die Hochschule gibt zu diesem Kriterium keine Stellungnahme ab. 

Die Gutachter bewerten Kriterium 3 abschließend als vollständig erfüllt.  

4. Ressourcen 

Kriterium 4.1  Beteiligtes Personal 

Evidenzen:  

 Personalhandbuch 

 Selbstbericht 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Aus Sicht der Gutachter sichert die qualitative und quantitative Zusammensetzung des 

Lehrpersonals der Hochschule Reutlingen die angemessene Durchführung des Studien-

gangs. Aus dem Personalhandbuch werden die Qualifikationen der Lehrenden ersichtlich. 

In der Fakultät Informatik sind zum Zeitpunkt des Audits 28 Professor*innen beschäftigt. 

Aus dem Personalhandbuch geht hervor, dass 5 von 8 verfügbaren Professuren, die explizit 

für den Studiengang Digital Business eingesetzt werden, besetzt sind. Von den Programm-

verantwortlichen und der Hochschulleitung erfahren die Gutachter, dass sich diese drei 

Professuren zum Zeitpunkt der Begehung noch im Ausschreibungsprozess befinden. Für die 

drei neuen Professuren wurden die folgenden Widmungen festgelegt: Digital Business, 

Data Science und System Architecture. Mit dem baden-württembergischen Ministerium ist 

vereinbart worden, dass es sich bei allen drei Professuren um unbefristete Stellen handeln 

wird und diese auch in anderen Studiengängen miteinbezogen werden. Seitens der Hoch-

schule ist man äußerst zuversichtlich, dass die Berufungsprozesse bis zum Studienstart im 

Wintersemester 2021/22 abgeschlossen sein werden. Die Gutachter halten zwar fest, dass 

die Auslastung der Lehrenden zum Zeitpunkt der Begehung sehr hoch ist, sind aber eben-

falls optimistisch, dass die Lehre für den Studiengang mit der Neuberufung der drei Profes-

suren für den Akkreditierungszeitraum gesichert ist.  Laut Selbstbericht wird eine ausrei-

chende Lehrkapazität dadurch sichergestellt, dass jeder Lehrveranstaltung ein/e Profes-

sor/in zugewiesen wird. Veranstaltungen und Module, die nicht durch Professor*innen der 

Fakultät angeboten werden können, werden von Lehrbeauftragten aus der Praxis durch-

führt. Dabei handelt es sich in der Regel um Spezialisten aus Unternehmen oder/und um 
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langjährige, lehrerfahrene Dozent*innen (teilweise Honorarprofessor*innen der Hoch-

schule). Dieses Mittel wird auch bei Kapazitätsengpässen, die eventuell durch Forschungs-

semester oder Deputatsreduktionen, die aufgrund der Übernahme von Ämtern in der 

Selbstverwaltung auftreten, angewandt.  

Kriterium 4.2  Personalentwicklung 

Evidenzen:  

 Selbstbericht 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Für die didaktische Weiterbildung der Lehrenden stehen Angebote des Reutlinger Didaktik 

Instituts (RDI) zur Verfügung. Des Weiteren haben die Lehrenden Zugang zum Seminaran-

gebot der Neckar Connection sowie zu jenem der Geschäftsstelle der Studienkommission 

für Hochschuldidaktik an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württem-

berg (GHD). Am HHZ gibt es ein spezifisches Doktorandenprogramm, an dem auch Profes-

sor*innen teilnehmen können. Dort werden regelmäßig externe Wissenschaftler eingela-

den, um das Weiterbildungsangebot mit Vorträgen zu bereichern. Besonders positiv stellen 

die Gutachter die Forschungsbeziehungen der Professor*innen zur Industrieheraus, die ei-

nen direkten inhaltlichen Bezug zu den Studiengängen haben und in der Lehre berücksich-

tigt werden. Diese können die Studierenden im Falle eines Praxissemesters, einer Ab-

schlussarbeit oder eines Studentenjobs in Anspruch nehmen. Des Weiteren schätzen die 

Gutachter, dass die Ergebnisse verschiedenster Projektaktivitäten bis hin zu besonderen 

Masterabschlussarbeiten in Publikationen münden, welche von Zeit zu Zeit auf Weltkonfe-

renzen vorgestellt werden. Die Lehrenden bestätigen, dass regelmäßig Forschungssemes-

ter durchgeführt werden. 

Kriterium 4.3  Finanz- und Sachausstattung 

Evidenzen:  

 Live-Begehung im Rahmen des Online-Audits 

 Selbstbericht 

 Auditgespräche 
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Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Die Finanzierung für den Studiengang ist aus Sicht der Gutachter gesichert, sowohl für die 

Ausstattung als auch für das wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Personal. Auf-

grund der COVID-19-Pandemie müssen die Gesprächsrunden virtuell durchgeführt werden, 

sodass eine reguläre Vor-Ort-Begehung nicht stattfinden kann. Dennoch können die Gut-

achter sich anhand einer Live-Begehung verschiedener Labore während des Online-Audits 

sowie der Gespräche von einer soliden finanziellen und sächlichen Ausstattung der Hoch-

schule überzeugen. Aus Gutachtersicht entspricht die Ausstattung der Räumlichkeiten und 

Labore dem modernen Standard und ermöglicht eine adäquate Durchführung des Studien-

gangs. Die Lehr- und Lernräume sowie Labore sind auch aus Studierenden- und Lehrenden-

sicht umfangreich ausgestattet und die bieten genügend Platz für verschiedene Gruppen-

größen. Die Finanzierung der Sachausstattung erfolgt mit Hilfe eines Budgets, das sich aus 

verschiedenen steuerfinanzierten Fonds speist. Darüber hinaus erhält die Fakultät Informa-

tik Drittmittel aus der jährlich am Campus durchgeführten Karrieremesse TIC-Career sowie 

aus Kooperationsverträgen mit Wirtschaftsunternehmen, aus kommunalen Mitteln und 

aus Spenden. Während der COVID-19-Pandemie werden zusätzliche Sondermittel zur Si-

cherstellung der digitalen Lehre ausgegeben. Für den Bachelorstudiengang Digital Business 

werden keine Studiengebühren erhoben. Die Finanzierung des Studiengangs erfolgt durch 

zusätzliche Mittel aus der Hochschulfinanzierungsvereinbarung Baden-Württemberg 2021-

2025. Diese gewährleistet unter anderem auch Mittel für die Einrichtung von zusätzlichen 

IT-Studienplätzen. Im Kontext des Bachelorprogramms Digital Business werden 20 neue IT-

Studienplätze an der Hochschule Reutlingen bzw. am HHZ in Böblingen aufgebaut. Aus die-

ser Finanzierung stehen der Hochschule Reutlingen jährliche Mittel von 384.000 EUR zur 

Verfügung. Diese werden zur Einrichtung von drei weiteren Professuren sowie für Lehrbe-

auftragte und Sachausstattung genutzt. Neben der Finanzierung aus Landesmitteln liegt am 

HHZ eine Mischfinanzierung aus Mitteln des Landkreises und der Stadt Böblingen sowie der 

lokalen der Industrie vor. Das HHZ verfügt über sechs Labore sowie Hörsäle, Seminar- und 

Gruppenräume, die mit moderner Technik ausgestattet sind. Die Ausstattung von speziel-

len Lehr- und Forschungslaboren wird durch die Fakultät gefördert. Die Studierenden und 

Lehrenden haben Zugriff auf alle elektronischen Ressourcen und Dienste der Hochschule. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rienblock 4: 

Die Hochschule gibt zu diesem Kriterium keine Stellungnahme ab. 

Die Gutachter bewerten Kriterium 4 abschließend als vollständig erfüllt. 
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5. Transparenz und Dokumentation 

Kriterium 5.1  Modulbeschreibungen 

Evidenzen:  

 Modulhandbuch 

 Selbstbericht 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter: 

Für den Studiengang stellt die Fakultät ein Modulhandbuch zur Verfügung, in dem eine 

Übersicht über den Studienverlauf sowie eine Beschreibung der Module zu finden ist. Die 

Modulbeschreibungen geben hinreichend Auskunft über die Lernziele, Workload, Ver-

wendbarkeit, (empfohlene) Voraussetzungen zur Teilnahme und zum Erwerb von ECTS-

Punkten, Lehr- und Lernformen, Modulverantwortliche und Häufigkeit. 

Kriterium 5.2  Zeugnis und Diploma Supplement 

Evidenzen:  

 exemplarisches Zeugnis je Studiengang 

 exemplarisches Diploma Supplement je Studiengang 

 exemplarisches Transcript of Records je Studiengang 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter: 

Für den Studiengang wird nur ein Abschlussgrad vergeben. Die Abschlussbezeichnung „Ba-

chelor of Science“ entspricht den fachlichen und inhaltlichen Kriterien. Auskunft über das 

dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das jeweilige Diploma Supp-

lement, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist. Das Diploma Supplement ist jedoch 

teilweise fehlerhaft und enthält keine kompetenzorientierten Lernziele, sodass es entspre-

chend angepasst werden muss. 

Kriterium 5.3  Relevante Regelungen 

Evidenzen:  

 Studien- und Prüfungsordnung  
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 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der 

Hochschule Reutlingen 

 Allgemeine Auswahlsatzung der Hochschule 

 Fachspezifische Auswahlsatzung 

 Internetseite des Studiengangs (https://www.hhz.de/bachelor/digital-business/)  

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Für den Studiengang sind alle wesentlichen studienrelevanten Informationen über den In-

halt und den Aufbau des Studiums der Studien- und Prüfungsordnung und dem Modul-

handbuch zu entnehmen, die auch online zugänglich sind. Auch ein detaillierter Studien-

verlaufsplan, dem die Abfolge und zeitliche Lage der Pflicht- und Wahlpflichtmodule zu ent-

nehmen ist, sowie die Auswahlsatzungen der Hochschule können auf der Webseite abge-

rufen werden. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rienblock 5: 

Mit ihrer Stellungnahme reicht die Hochschule ein aktualisiertes Diploma Supplements 

nach, worin sämtliche fehlerhafte Angaben beseitigt bzw. korrigiert wurden. Das Diploma 

gibt nun auch hinreichend Auskunft über die erreichten Lernziele. 

Die Gutachter bewerten Kriterium 5 abschließend als vollständig erfüllt. 

6. Qualitätsmanagement: Qualitätskontrolle und Weiter-
entwicklung 

Kriterium 6  Qualitätsmanagement: Qualitätskontrolle und Weiterentwicklung 

Evidenzen:  

 Evaluationssatzung der Fakultät Informatik 

 Selbstbericht 

 Auditgespräche 

https://www.hhz.de/bachelor/digital-business/
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Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Die Gutachter erkennen, dass die Hochschule Reutlingen ein etabliertes Qualitätsmanage-

ment praktiziert und verschiedene Maßnahmen ergreift, um den Studienerfolg ihrer Studi-

engänge sicherzustellen und gegebenenfalls zu verbessern. Die Hochschule Reutlingen 

überwacht den Studienerfolg durch unterschiedliche Instrumente wie Lehrveranstaltungs-

evaluationen, Kohortenanalysen und die Absolventenbefragung. Die Satzung zur Qualitäts-

sicherung der Hochschule Reutlingen enthält alle Regelungen zum Ablauf der Evaluationen 

sowie weiterer Qualitätssicherungsmaßnahmen. So werden die Lehrenden frühzeitig dar-

über informiert, in welchen Modulen Evaluationen durchgeführt werden müssen. Die Leh-

renden haben zudem die Möglichkeit, den Evaluationsbogen durch eigene Fragen zu er-

gänzen und diesen den Studierenden online zur Verfügung zu stellen. Jede Lehrveranstal-

tung des Bachelorstudiengangs wird mindestens alle zwei Jahre evaluiert. 

Neben der regelmäßigen Lehrveranstaltungsevaluation gegen Ende des Semesters, gibt es 

seit 2017 die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen zusätzlich über ein „Ongoing Feedback“-

Modul (OFB) auf der Lernplattform RELAX (Moodle-Variante) zu evaluieren. Dies erlaubt es 

Studierenden, ein anonymes Feedback zu einzelnen Lerneinheiten abzugeben. Diese Er-

gebnisse sowie jene der gewöhnlichen hochschulzentralen Lehrveranstaltungsevaluation 

werden in der Studienkommission besprochen und gestatten den Verantwortlichen mögli-

che Schwachstellen über Veranstaltungsgrenzen hinweg zu identifizieren und gegebenen-

falls umgehend an die Dozent*innen weiterzuleiten.  

Die Gutachter loben, dass die Studierenden durch Instrumente wie die regelmäßig stattfin-

denden „Meet ups“ aktiv in das Qualitätsmanagement eingebunden werden. Sie erfahren 

jedoch, dass die Rücklaufquote bei den Evaluationen sehr gering ist, da diese immer erst 

am Ende einer Veranstaltung stattfinden und die Studierenden so für sich selbst keinen 

Nutzen aus dem Prozess ziehen können. Um zu verhindern, dass die Evaluationsergebnisse 

für Lehrveranstaltungen aufgrund der geringen Beteiligung nicht veröffentlicht werden, hat 

die Hochschule Reutlingen ein kontinuierliches Feedback-System auf der Plattform 

“Moodle” eingerichtet, wo Studierende ihr anonymes Feedback nach jeder Veranstaltung 

abgeben können. Auf diese Weise können schnelle Verbesserungen der Lehre gegebenen-

falls umgehend implementiert werden. Dieses System funktioniert laut Studierenden in der 

Praxis sehr gut. Zahlreiche Studierende geben zudem an, die Lehrenden auch direkt anzu-

sprechen und bestätigen, dass die Lehrenden grundsätzlich die Ergebnisse der Evaluation 

mit ihnen besprechen, stets offen für Kritik sind und daraus zeitnah Maßnahmen ab- und 

eingeleitet werden. Problematisch ist allerdings, dass dadurch die offizielle Evaluation wei-

ter gelitten hat und noch weniger genutzt wird. Daher ist die Hochschule zum Zeitpunkt 

der Begehung dabei, die Evaluation zeitlich nach vorne zu verschieben, um die Feedback-

schleife eher durchlaufen zu können. Die Studierenden wünschen sich jedoch, vielmehr 
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den direkten Austausch zu stärken, anstatt die anonyme Rückmeldung. Die Gutachter kön-

nen dies gut nachvollziehen und schätzen die informellen Feedbackprozesse durchaus po-

sitiv und wirkungsvoll ein, würden es aber stark begrüßen, wenn diese Prozesse offiziell in 

das Qualitätsmanagement mit aufgenommen werden könnten. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Krite-
rienblock 6: 

Die Hochschule gibt zu diesem Kriterium keine Stellungnahme ab. 

Die Gutachter bewerten Kriterium 6 abschließend als vollständig erfüllt. 
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D Nachlieferungen 

Nicht erforderlich.
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E Stellungnahme der Hochschule (21.05.2021) 

Die Hochschule legt eine ausführliche Stellungnahme sowie folgende Dokumente vor:  

 Studien- und Prüfungsordnung 

 Modulhandbuch 

 Diploma Supplement 
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F Zusammenfassung: Empfehlung der Gutachter 
(26.05.2021) 

Die Gutachter geben folgende Beschlussempfehlung zur Vergabe der beantragten Siegel: 

Studiengang ASIIN-Siegel Akkreditierung 
bis max. 

Fachlabel Akkreditierung 
bis max. 

Ba Digital Business Ohne Auflagen 
 

30.09.2026 Euro-Inf® 30.09.2026 

Empfehlungen 
E 1. (ASIIN 6) Es wird empfohlen, die informellen Feedbackprozesse in das Qualitätsma-

nagement aufzunehmen. 
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Stellungnahme des Fachausschusses 07 – Wirt-
schaftsinformatik (31.05.2021) 

Analyse und Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN: 

Der Fachausschuss behandelt das Verfahren und diskutiert insbesondere den im Studien-

gang bzw. in den Zielen erkennbaren starken Fokus auf Software, der nicht zur Studien-

gangsbezeichnung „Digital Business“ passt (auch wenn die Gutachter gerade in der soft-

wareintensiven Ausrichtung die Abgrenzung zur Wirtschaftsinformatik erkannt haben). Aus 

Sicht des Fachausschusses würde die Bezeichnung vielmehr auf einen Studiengang mit wirt-

schaftswissenschaftlichem Fokus hindeuten und die informatische Ausrichtung nicht adä-

quat widerspiegeln. Insgesamt bewertet der Fachausschuss das Studiengangskonzpt aber 

sehr positiv und zukunftsorientiert. Dennoch regt der Fachausschuss an, die Bezeichnung 

des Studiengangs nochmals zu überdenken und schlägt hierzu eine ergänzende Empfeh-

lung vor. 

Analyse und Bewertung zur Vergabe des Euro-Inf® Labels: 

Der Fachausschuss ist der Ansicht, dass die angestrebten Lernergebnisse mit den Fachspe-

zifisch Ergänzenden Hinweisen des Fachausschusses 07 – Wirtschaftsinformatik korrespon-

dieren. 

Der Fachausschuss 07 – Wirtschaftsinformatik empfiehlt die Siegelvergabe für die Studien-

gänge wie folgt: 

Studiengang ASIIN-Siegel Akkreditierung 
bis max. 

Fachlabel Akkreditierung 
bis max. 

Ba Digital Business Ohne Auflagen 
 

30.09.2026 Euro-Inf® 30.09.2026 

Empfehlungen 
E 1. (ASIIN 6) Es wird empfohlen, die informellen Feedbackprozesse in das Qualitätsma-

nagement aufzunehmen. 

E 2. (ASIIN 1.1, 1.2, 1.3) Es wird empfohlen, die technische Ausrichtung des Studiengangs 

besser in der Bezeichnung zu berücksichtigen (bspw. „Digital Business Technologies“ 

oder „IT Solutions for Digital Business“). 
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G Beschluss der Akkreditierungskommission 
(18.06.2021) 

Analyse und Bewertung zur Vergabe des Fach-Siegels der ASIIN: 

Die Akkreditierungskommission diskutiert das Verfahren am 18.06.2021 und schließt sich 

dem Votum des Fachausschusses an. Auch nach Auffassung der Akkreditierungskommis-

sion deutet die Bezeichnung des Studiengangs eher auf eine wirtschaftswissenschaftliche 

Ausrichtung hin, sodass die Akkreditierungskommission die vom Fachausschuss vorge-

schlagene, zusätzliche Empfehlung mitträgt. 

Analyse und Bewertung zur Vergabe des Euro-Inf® Labels: 

Die Akkreditierungskommission ist der Ansicht, dass die angestrebten Lernergebnisse mit 

den Fachspezifisch Ergänzenden Hinweisen des Fachausschusses 07 – Wirtschaftsinforma-

tik korrespondieren. 

Die Akkreditierungskommission beschließt folgende Siegelvergaben: 

Studiengang ASIIN-Siegel Akkreditierung 
bis max. 

Fachlabel Akkreditierung 
bis max. 

Ba Digital Business Ohne Auflagen 
 

30.09.2026 Euro-Inf® 30.09.2026 

Empfehlungen 
E 1. (ASIIN 6) Es wird empfohlen, die informellen Feedbackprozesse in das Qualitätsma-

nagement aufzunehmen. 

E 2. (ASIIN 1.1, 1.2, 1.3) Es wird empfohlen, die technische Ausrichtung des Studiengangs 

besser in der Bezeichnung zu berücksichtigen (bspw. „Digital Business Technologies“ 

oder „IT Solutions for Digital Business“). 
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Anhang: Lernziele und Curricula 

 

Gem. Selbstbericht sollen mit dem Bachelorstudiengang Digital Business folgende Lerner-

gebnisse erreicht werden:  

 Formale Methoden, algorithmisches und mathematisches Wissen, Anwendung auf 

Softwareentwicklung und die Entwicklung von Softwareprodukten 

 Konzepte, Methoden und Technologien der Betriebswirtschaft und Informatik bei 

Analyse, Konzeption und Implementierung, Modellierung von Unternehmen und 

Systemen 

 Ökonomisches Wissen und Handeln, betriebswirtschaftliche Kernkonzepte in der 

Digitalisierung von Organisationen 

 Praktische Umsetzung theoretischer Konzepte, projektorientierte Lehre, Praktika in 

Organisationen 

 Schlüsselqualifikationen, Didaktik, wissenschaftliche Methoden, Unternehmertum, 

integrale Anwendung und fachübergreifende Kompetenzen 

 

Hierzu legt die Hochschule folgendes Curriculum vor:  

 


